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betreffend die Einfuhren von Natriumcyclamat mit Ursprung in der Volksrepublik China 

(2011/C 50/06) 

Der Europäischen Kommission („Kommission“) liegt ein Antrag 
auf eine teilweise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 
30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh­
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län­
dern ( 1 ) („Grundverordnung“) vor. 

1. Überprüfungsantrag 

Der Antrag wurde von Productos Aditivos SA („Antragsteller“), 
dem einzigen Unionshersteller von Natriumcyclamat gestellt. 

Die Überprüfung beschränkte sich auf die Untersuchung des 
Dumpingtatbestands beim ausführenden Hersteller Golden 
Time Enterprise (Shenzhen) Co., Ltd. („ausführenden Hersteller“). 

2. Ware 

Die Überprüfung betrifft Natriumcyclamat mit Ursprung in der 
Volksrepublik China („betroffene Ware“), das derzeit unter dem 
KN-Code ex 2929 90 00 (TARIC-Code 2929 90 00 10) einge­
reiht wird. 

3. Geltende Maßnahmen 

Derzeit gilt ein endgültiger Antidumpingzoll, der mit der Durch­
führungsverordnung (EU) Nr. 492/2010 des Rates ( 2 ) auf die 
Einfuhren von Natriumcyclamat mit Ursprung in der Volksrepu­
blik China eingeführt wurde. 

4. Gründe für die Überprüfung 

Der Antrag nach Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung 
stützt sich auf die vom Antragsteller vorgelegten Anscheins­
beweise zu Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., denen 
zufolge sich die Umstände, auf deren Grundlage die geltenden 
Maßnahmen eingeführt wurden, dauerhaft geändert haben. 

Der Antragsteller legte Anscheinsbeweise dafür vor, dass im 
Falle von Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. die Auf­
rechterhaltung der Maßnahme in ihrer jetzigen Höhe zur Besei­
tigung des schädigenden Dumpings nicht länger ausreicht. Ein 
Vergleich des rechnerisch ermittelten Normalwerts des ausfüh­
renden Herstellers mit den Preisen seiner Ausfuhren in die 
Union ergebe eine Dumpingspanne, die deutlich höher als der 
geltende Zoll sein dürfte. 

Es hat somit den Anschein, als sei die Aufrechterhaltung der 
Maßnahmen in ihrer jetzigen Höhe, die sich aus der früher 

ermittelten Dumpingspanne ergab, zum Ausgleich des Dum­
pings nicht mehr ausreichend. 

5. Verfahren zur Dumpingermittlung 

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus­
schusses zu dem Schluss, dass genügend Beweise für die Ein­
leitung einer teilweisen Interimsüberprüfung vorliegen, und lei­
tet somit eine Überprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 der 
Grundverordnung ein. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird geprüft, ob die für den 
ausführenden Hersteller geltenden Maßnahmen aufrechterhalten, 
aufgehoben oder geändert werden müssen. 

Sollte die Untersuchung ergeben, dass die Maßnahmen für den 
ausführenden Hersteller aufgehoben oder geändert werden soll­
ten, muss möglicherweise auch der derzeit geltende Zoll auf die 
Einfuhren der betroffenen Ware von anderen, nicht namentlich 
in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 492/2010 auf­
geführten Unternehmen in der Volksrepublik China geändert 
werden. 

a) Fragebogen 

Die Kommission wird dem genannten ausführenden Herstel­
ler und den Behörden des betroffenen Ausfuhrlands Fragebo­
gen zusenden, um die für ihre Untersuchung benötigten 
Informationen einzuholen. Diese Angaben sollten zusammen 
mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb der unter 
Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist bei der Kom­
mission eingehen. 

b) Einholung von Informationen und Anhörungen 

Alle interessierten Parteien werden hiermit gebeten, ihren 
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Nachweise darzule­
gen und gegebenenfalls auch Informationen vorzulegen, die 
über den Fragebogen hinausgehen. Diese Angaben müssen 
zusammen mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb 
der unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist 
bei der Kommission eingehen. 

Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem 
hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen, 
dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. Entspre­
chende Anträge sind innerhalb der unter Nummer 6 Buch­
stabe a Ziffer ii gesetzten Frist zu stellen.
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c) Marktwirtschaftsbehandlung/Individuelle Behandlung 

Legt der ausführende Hersteller ausreichende Beweise dafür 
vor, dass er unter marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig 
ist, d.h. die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe c der 
Grundverordnung erfüllt, wird der Normalwert nach 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung ermit­
telt. Zu diesem Zweck muss innerhalb der unter Nummer 6 
Buchstabe b dieser Bekanntmachung gesetzten besonderen 
Frist ein ordnungsgemäß begründeter Antrag gestellt werden. 
Die Kommission wird dem ausführenden Hersteller und den 
Behörden der Volksrepublik China entsprechende Antrags­
formulare zusenden. Mit diesem Antragsformular kann 
auch ein Antrag auf individuelle Behandlung gestellt werden, 
d. h., der ausführende Hersteller kann darlegen, dass er die 
Kriterien des Artikels 9 Absatz 5 der Grundverordnung er­
füllt. 

d) Wahl des Marktwirtschaftslandes 

Wenn dem ausführenden Hersteller die Marktwirtschafts­
behandlung nicht gewährt wird, er aber die Kriterien des 
Artikels 9 Absatz 5 der Grundverordnung erfüllt, so dass 
für ihn ein unternehmensspezifischer Zoll festgelegt werden 
kann, wird nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grund­
verordnung für die Zwecke der Ermittlung des Normalwerts 
für die Volksrepublik China ein geeignetes Marktwirtschafts­
land herangezogen. Wie bereits im Rahmen der Unter­
suchung, die zu der Einführung von Maßnahmen gegenüber 
den Einfuhren der betroffenen Ware aus der Volksrepublik 
China führte, beabsichtigt die Kommission, zu diesem Zweck 
erneut Indonesien heranzuziehen. Interessierte Parteien wer­
den hiermit gebeten, innerhalb der unter Nummer 6 Buch­
stabe c gesetzten besonderen Frist zur Angemessenheit dieser 
Wahl Stellung zu nehmen. 

Auch wenn dem ausführenden Hersteller Marktwirtschafts­
behandlung gewährt wird, kann sich die Kommission erfor­
derlichenfalls auf Feststellungen hinsichtlich des in einem 
geeigneten Marktwirtschaftsland ermittelten Normalwerts 
stützen, beispielsweise wenn Angaben zu Kosten oder Prei­
sen in der Volksrepublik China, die zur Ermittlung des Nor­
malwerts benötigt werden, unzuverlässig sind und in der 
Volksrepublik China keine zuverlässigen Daten zur Ver­
fügung stehen. Die Kommission erwägt, zu diesem Zweck 
ebenfalls Indonesien heranzuziehen. 

6. Fristen 

a) Allgemeine Fristen 

i) K o n t a k t a u f n a h m e s o w i e R ü c k s e n d u n g 
d e r F r a g e b o g e n u n d s o n s t i g e r I n f o r m a ­
t i o n e n 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interes­
sierten Parteien binnen 37 Tagen nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union mit der Kommission Kontakt aufnehmen, ihren 
Standpunkt darlegen sowie die beantworteten Fragebogen 
und sonstige Informationen übermitteln, wenn diese An­
gaben bei der Untersuchung berücksichtigt werden sollen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der 
meisten in der Grundverordnung verankerten Verfahrens­
rechte voraussetzt, dass sich die betreffende Partei inner­
halb der vorgenannten Frist meldet. 

ii) A n h ö r u n g e n 

Innerhalb derselben Frist von 37 Tagen können alle inte­
ressierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung 
durch die Kommission stellen. 

b) Besondere Frist für die Anträge auf Marktwirtschafts- und/oder 
individuelle Behandlung 

Der unter Nummer 5 Buchstabe c genannte Antrag auf 
Marktwirtschaftsbehandlung muss ordnungsgemäß begrün­
det werden und binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
bei der Kommission eingehen. 

c) Besondere Frist für die Wahl des Marktwirtschaftslandes 

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien möchten 
möglicherweise zur Eignung Indonesien als Marktwirtschafts­
drittland zur Ermittlung des Normalwerts für die Volksrepu­
blik China (vgl. Nummer 5 Buchstabe d) Stellung nehmen. 
Diese Stellungnahmen müssen binnen 10 Tagen nach Ver­
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Euro­
päischen Union bei der Kommission eingehen. 

7. Schriftliche Stellungnahmen, beantwortete Fragebogen 
und Schriftwechsel 

Alle Stellungnahmen und Anträge interessierter Parteien sind 
schriftlich einzureichen (jedoch nicht in elektronischer Form, 
es sei denn, dies wäre ausdrücklich zugelassen); sie müssen 
den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse sowie die Telefon- 
und Faxnummer der interessierten Partei enthalten. Alle schrift­
lichen Stellungnahmen, darunter auch die in dieser Bekannt­
machung angeforderten Informationen, beantworteten Fragebo­
gen und Schreiben, die von interessierten Parteien auf vertrau­
licher Basis übermittelt werden, müssen den Vermerk „Zur ein­
geschränkten Verwendung“ ( 1 ) tragen und nach Artikel 19 Ab­
satz 2 der Grundverordnung zusammen mit einer nichtvertrau­
lichen Zusammenfassung vorgelegt werden, die den Vermerk 
„Zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien“ trägt. 

Anschrift der Kommission: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22956505
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( 1 ) Unterlagen mit diesem Vermerk sind nur für den internen Gebrauch 
bestimmt. Sie sind nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Par­
laments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43) geschützt. Sie werden nach Artikel 19 der Grund­
verordnung und Artikel 6 des WTO-Übereinkommens zur Durch­
führung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom­
mens 1994 (Antidumping-Übereinkommen) vertraulich behandelt.



8. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

Verweigern interessierte Parteien den Zugang zu den erforderli­
chen Informationen oder erteilen diese nicht fristgerecht oder 
behindern die Untersuchung erheblich, so können nach 
Artikel 18 der Grundverordnung positive oder negative Feststel­
lungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getrof­
fen werden. 

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder 
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese In­
formationen nicht berücksichtigt; stattdessen können nach 
Artikel 18 der Grundverordnung die verfügbaren Informationen 
zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine interessierte Partei nicht 
oder nur eingeschränkt mit und werden deshalb die verfügbaren 
Informationen zugrunde gelegt, so kann dies zu einem Ergebnis 
führen, das für diese Partei ungünstiger ist, als wenn sie mit­
gearbeitet hätte. 

9. Zeitplan für die Untersuchung 

Nach Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung ist die Unter­
suchung binnen 15 Monaten nach Veröffentlichung dieser Be­
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union abzuschlie­
ßen. 

10. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezoge­
nen Daten werden nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet. 

11. Anhörungsbeauftragter 

Wenn interessierte Parteien Schwierigkeiten bei der Wahrneh­
mung ihrer Verteidigungsrechte haben, können sie sich an den 
Anhörungsbeauftragten der Generaldirektion Handel wenden. Er 
fungiert als Schnittstelle zwischen den interessierten Parteien 
und den Kommissionsdienststellen und bietet, falls erforderlich, 
die Vermittlung in verfahrenstechnischen Fragen an, die den 
Schutz ihrer Interessen in diesem Verfahren berühren; dies gilt 
insbesondere für die Akteneinsicht, die Vertraulichkeit, die Ver­
längerung von Fristen und die Behandlung schriftlicher und/oder 
mündlicher Stellungnahmen. Weiterführende Informationen so­
wie die Kontaktdaten sind auf der Website des Anhörungsbeauf­
tragten der Generaldirektion Handel zu finden: (http://ec.europa. 
eu/trade)

DE C 50/8 Amtsblatt der Europäischen Union 17.2.2011 

( 1 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

http://ec.europa.eu/trade
http://ec.europa.eu/trade

